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Auskunft der niederländischen Botschaft in Berlin

Seit 1993 ist die Einfuhr in die Niederlande von Hunden des Typs Pitbull-
Terrier verboten. Dies sind Hunde, die in wesentlichem Maße den Kennzeichen
entsprechen, die in der Regelung über aggressive Tiere (RAD) aufgefi.ihrt sind.

Für Hunde, die sehr den Pitbullartigen gleichen, wie z. B. den
amerikanischen Staffordshire-Terrier und den Bullterrier, gilt, dass sie nur
dann erlaubt sind. wenn sie einen durch die F6döration Cvnologique

lnternationale {.FCI} anerkannten Stammtraum hatren.

Hiervon kann keine Ausnahme gemacht werden; auch
nicht für die Hundeo die allen deutschen Regelungen
genügen.

Wenn man in den Niederlanden mit o. ä . Hundetyp'
dessen Einfuhr in die l\iederlande verboten ist, angehalten
wirdr . t t
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